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 Veröffentlicht am 25.01.2001

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §167 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

Rechtssatz

Bei der dem VwGH im Rahmen der Beweiswürdigung obliegenden Schlüssigkeitskontrolle kommt es nicht darauf an,

ob Schlussfolgerungen der Beh laut Beschwerde "zwingend" sind. Die Prüfung ist nur an Hand der Denkgesetze und

der Lebenserfahrung vorzunehmen.

Schlagworte

Sachverhalt Beweiswürdigung
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